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V E R O R D N U N G

Aus für die Malus-Regelung

Neues Hörsystem geht komplett unter die Haut
Ein Hörgerät, das eine gute Klangqualität liefert und im Alltag wie beim Sport unauf-

fällig und bequem zu tragen ist – das wünschen sich viele schwerhörige Patienten. 

Erwachsenen mit mittel- bis hochgradiger Schallleitungs- und/oder Schallempfi n-

dungsstörung könnte Carina™ diesen Wunsch erfüllen. Das vollimplantierbare Hör-

system wird samt Mikrofon am Schläfenbein eingelassen. Sein Schallwandler stimu-

liert die Ossikel im Mittelohr, von da ab werden die Reize genau wie beim normalen 

Gehör verarbeitet. Indem der Gehörgang frei und so die natürliche Resonanz erhalten 

bleibt, lassen sich akustische Verzerrungen und schmerzhafte Reizungen bzw. Infek-

tionen vermeiden. Das Implantat kann per Fernsteuerung bedient und von außen 

aufgeladen werden und so – geschützt vor Feuchtigkeit, Staub oder Vibration – bis 

zu 15 Jahre unter der Haut verbleiben. Da Außenohr und Gehörknöchelchenkette 

intakt bleiben, ist es aber auch ohne weitere Gehörschäden reversibel. 

Gute Nachrichten für Vertragsärzte: Ab 2008 entfällt die Malus-Regelung! Darauf 
haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Spitzenverbände der 
Krankenkassen in den Bundesrahmenvorgaben Arzneimittel verständigt. Ihre Be-
gründung: Die Rabattverträge hätten eine vertretbare Umsetzung nicht mehr zuge-

lassen, da laut Gesetz rabattierte Arzneimittel aus der Durchschnittskostenregelung 
herauszunehmen sind. Zudem seien bundesweit mehr und größere Verpackungen 
und hohe Wirkstärken verordnet worden. An die Stelle von Bonus-Malus treten Emp-
fehlungen für Leitsubstanzen und Zielquoten in zwölf verordnungsstarken Arzneimit-
telgruppen (Tabelle). Bis zum 30. November sollen nun die Verhandlungspartner auf 
Landesebene auf dieser Grundlage regionale Vereinbarungen treffen mit dem Ziel, ei-
ne Steigerung der Medikamentenausgaben im kommenden Jahr um höchstens 4,1 % 
(das entspricht immerhin über einer Milliarde Euro!) zu gewährleisten.

Zwölf Arzneimittelgruppen mit Leitsubstanz(en)
Arzneimittelgruppe Leitsubstanz/-en Anteil der Gruppe

Verord-
nung

Umsatz

Statine Simvastatin 1,95 % 1,81 %
Selektive β-Blocker Bisoprolol, Metoprolol 4,06 % 2,11 %
α-Rezeptorenblocker Tamsulosin 0,41 % 0,40 %
SSRI Citalopram, Fluoxetin 0,62 % 0,75 %
Bisphosphonate Alendronsäure 0,30 % 0,66 %
Triptane Sumatriptan 0,24 % 0,33 %
Protonenpumpen-Inhibitoren Omeprazol 3,02 % 3,57 %
ACE-Hemmer Enalapril, Lisinopril, Ramipril 3,29 % 1,33 %
Nicht-steroidale Antirheumatika Diclofenac 5,25 % 1,97 %
Niedermolekulare Heparine Enoxaparin-Natrium 0,51 % 1,14 %
Schleifendiuretika Furosemid 1,67 % 0,75 %
Orale Antidiabetika Glibenclamid, Metformin 2,46 % 1,47 %

Inspektionsplan für den Körper
Sicherlich haben auch Sie Patienten, die die Wartungsintervalle ihres Autos wichtiger 

nehmen als die eigenen Vorsorgeuntersuchungen. Zu ihrer Information und Motivation 

hat das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) ein Faltblatt mit dem 

Titel „Vorsorge nach Plan“ ausgearbeitet: Aufgeführt sind alle Untersuchungen, die 

von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt oder von ärztlichen Fachgesellschaften 

empfohlen werden. Kostenloser Download unter www.vorsorge-online.de.


